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§ 125

Nachweis über Sprachkenntnisse

(1) Inhaber einer Lizenz zum Führen von Luftfahrzeugen im Sinne des § 1 Abs. 2 

Nr. 1 bis 3 des Luftverkehrsgesetzes, die am Sprechfunkverkehr im 

Flugfunkdienst teilnehmen, bedürfen ausreichender Kenntnisse der Sprache, in 

der der Sprechfunkverkehr abgewickelt wird, oder der englischen Sprache. Die 

Sprachkenntnisse sind ausreichend, wenn die nach Anlage 2 zu prüfenden 

Fertigkeiten mindestens der Stufe 4 nach Anlage 3 entsprechen. Wickelt das 

zuständige Flugsicherungsunternehmen den Sprechfunkverkehr in einer anderen 

Sprache als Deutsch ab, sind ausreichende Kenntnisse dieser Sprache auch 

nachzuweisen. Wird in einem Luftraum über deutschem Hoheitsgebiet der 

Sprechfunkverkehr nach den Vorgaben des zuständigen 

Flugsicherungsunternehmens sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache 

abgewickelt, ist die englische Sprache nur dann zu verwenden, wenn 

ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache nachgewiesen worden sind.

(2) Der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse wird durch eine 

Sprachprüfung erbracht. Die Kenntnisse werden dabei nach der Maßgabe der 

Anlage 3 bewertet. Die Prüfung kann bei einer nach § 125a anerkannten Stelle 

abgelegt werden. Der Nachweis von Kenntnissen einer Sprache der Stufe 6 nach 

Anlage 3 kann auch durch Vorlage geeigneter Dokumente bei der für die 

Lizenzerteilung zuständigen Stelle erfolgen. Das Luftfahrt-Bundesamt wird 

ermächtigt, Einzelheiten zu den erforderlichen Dokumenten durch 

Rechtsverordnung zu regeln. Werden die Kenntnisse der englischen Sprache 

geprüft, kann die Sprachprüfung bei der nach § 4 der Verordnung über 

Flugfunkzeugnisse vom 20. August 2008 (BGBl. I S. 1742) zuständigen Stelle 

abgelegt werden und mit der Sprechfunkprüfung verbunden werden. In diesem 

Fall werden Form und Umfang der Prüfung von dieser Stelle im Einvernehmen mit 

dem Luftfahrt-Bundesamt festgelegt.

(3) Der erstmalige Nachweis der Sprachkenntnisse wird von der zuständigen 

Stelle nach § 22 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in die Lizenz eingetragen. 

Die Geltungsdauer des Nachweises im Falle von Sprachkenntnissen der Stufe 4 

nach Anlage 3 ist bis zum Ablauf von vier Jahren zu befristen, wenn der Luftfahrer 

nicht zur Durchführung von Flügen nach Instrumentenflugregeln berechtigt ist. Bei 

Sprachkenntnissen der Stufe 5 nach Anlage 3 ist in diesen Fällen der 

Sprachnachweis bis zum Ablauf von acht Jahren nach der Sprachprüfung gültig. 

Verfügt der Luftfahrer zum Zeitpunkt der Sprachprüfung über eine 

Verkehrsflugzeugführerlizenz, eine Verkehrshubschrauberführerlizenz oder eine 

Instrumentenflugberechtigung, ist der Sprachnachweis im Falle von 

Sprachkenntnissen der Stufe 4 nach Anlage 3 bis zum Ablauf von drei Jahren 

nach der Sprachprüfung gültig. Bei Sprachkenntnissen der Stufe 5 nach Anlage 3

ist der Sprachnachweis in diesen Fällen bis zum Ablauf von sechs Jahren nach 

der Sprachprüfung gültig. Der Nachweis von Sprachkenntnissen der Stufe 6 nach 
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Anlage 3 ist in allen Fällen unbefristet gültig.

(4) Die Geltungsdauer des Nachweises der Sprachkenntnisse nach Absatz 2 

kann von einer nach § 125a anerkannten Stelle verlängert werden. Die 

Geltungsdauer des Nachweises der Kenntnisse der englischen Sprache kann 

auch von der nach § 4 der Verordnung über Flugfunkzeugnisse für die Abnahme 

von Sprechfunkprüfungen zuständigen Stelle verlängert werden. Die 

Verlängerung ist nur möglich, wenn der Nachweis noch gültig oder seine 

Geltungsdauer nicht seit mehr als zwölf Monaten abgelaufen ist. Voraussetzung 

ist die erfolgreiche Ablegung einer Verlängerungsprüfung, bei der der Fortbestand 

der Sprachkenntnisse zu bestätigen ist. Die Verlängerungsprüfung kann im 

Zusammenhang mit einem Übungsflug, einer Befähigungsüberprüfung oder einer 

praktischen Prüfung abgelegt werden. Mindestanforderungen an Form und 

Umfang der Verlängerungsprüfung werden vom Luftfahrt-Bundesamt durch 

Rechtsverordnung festgelegt. Die Geltungsdauer des nach einer 

Verlängerungsprüfung einzutragenden Nachweises richtet sich nach Absatz 3 

Satz 2 bis 5. Wird bei Sprachkenntnissen der Stufe 5 nach Anlage 3 bei der 

Verlängerungsprüfung festgestellt, dass die Sprachkenntnisse nur noch der Stufe 

4 nach Anlage 3 genügen, oder liegt keine Anerkennung der prüfenden Stelle für 

die Abnahme von Prüfungen entsprechend der Stufe 5 vor, bestimmt sich die 

neue Geltungsdauer nach der für die Stufe 4 nach Anlage 3 geltenden Maßgabe. 

Die Stelle, die die Verlängerungsprüfung durchgeführt hat, trägt die neue 

Geltungsdauer in die Lizenz ein.

(5) Ein Nachweis über Kenntnisse der deutschen Sprache gemäß Stufe 6 der 

Anlage 3 wird von der für die Lizenzerteilung zuständigen Stelle auf Antrag in eine 

bereits erteilte Lizenz eingetragen, wenn der Bewerber geeignete Dokumente 

vorlegt, aus denen sich ergibt, dass die deutsche Sprache seine Muttersprache ist 

oder seine Kenntnisse gleichwertig sind. Sind die Voraussetzungen des Satzes 1 

nicht erfüllt, überprüft eine vom Luftfahrt-Bundesamt nach § 125a anerkannte 

Stelle die Kenntnisse der deutschen Sprache. Absatz 3 Satz 2 bis 5 gilt 

entsprechend. Auf Antrag kann auch der Nachweis von Kenntnissen einer 

anderen als der deutschen oder englischen Sprache in die Lizenz mit einer 

Geltungsdauer nach Maßgabe von Absatz 3 Satz 2 bis 5 eingetragen oder seine 

Geltungsdauer verlängert werden, wenn der Bewerber nachweist, über die 

entsprechenden Kenntnisse zu verfügen. Er verfügt regelmäßig über die 

entsprechenden Kenntnisse, wenn diese durch Bescheinigung einer 

Luftfahrtbehörde eines Staates, in dem die entsprechende Sprache als 

Amtssprache verwendet wird, oder durch eine nach § 125a anerkannte Stelle 

bestätigt worden ist. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(6) Inhabern einer Lizenz zum Führen von Luftfahrzeugen im Sinne des § 1 Abs. 

2 Nr. 1 bis 3 des Luftverkehrsgesetzes wird auf der Grundlage eines vor dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung erworbenen Allgemeinen oder Beschränkt 

Gültigen Sprechfunkzeugnisses der Klasse 1 gemäß der Verordnung über 

Flugfunkzeugnisse vom 20. August 2008 (BGBl. I S. 1742) durch die für die 

Lizenzierung zuständige Stelle einmalig der Nachweis englischer 

Sprachkenntnisse der Stufe 4 nach Anlage 3 auf Antrag bescheinigt. Die 

Bescheinigung erfolgt durch Eintragung in die Lizenz oder durch Ausstellung einer 

gesonderten Bescheinigung, die mit der Lizenz zu führen ist. Die Geltungsdauer 
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des Nachweises ist bis zum 31. Dezember 2010 zu befristen.
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